
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/10/5 14Os107/04
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.2004

Norm

StPO §68 Abs2

StPO §281 Abs1 Z1

StPO §281 Abs1 Z2

StPO §281 Abs1 Z3

StPO §281 Abs1 Z4

Rechtssatz

Taugt zur Sanierung eines - iS des § 281 Abs 3 StPO erheblichen - Verfahrensmangels (§ 281 Abs 1 Z 2 bis 4 StPO) nur

die Neudurchführung der Hauptverhandlung (§ 276a), sind die Richter, die an der mangelhaften teilgenommen haben,

in analoger Anwendung des § 68 Abs 2 zweiter Satz StPO ausgeschlossen.
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